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Anlage 2 (De-minimis)

Sofern die Maßnahmen nach dieser Richtlinie zur Umsetzung der Finanzhilfen des Strukturstärkungsgesetzes für
den Teil Investitionsgesetz Kohleregion — Strukturentwicklung Lausitz als staatliche Beihilfen auf Grundlage der
De-minimis-Verordnung (EU) 2023/2831 der Kommission vom 13. Dezember 2023 (ABl. L, 2023/2831, 15.12.2023,
im Folgenden: De-minimis-Verordnung) in der jeweils geltenden Fassung gefördert werden, sind ergänzend zu den
Vorgaben der Förderrichtlinie die nachfolgenden Punkte zu beachten:

• Ausgenommen von der Förderung sind Zuwendungen im Anwendungsbereich des Artikels 1 Absatz 1 der De-
minimis-Verordnung mit folgenden Ausnahmen:

a Beihilfen an Unternehmen, die in der Primärproduktion von Erzeugnissen der Fischerei oder der Aquakultur
tätig sind;

b Beihilfen für Unternehmen, die in der Verarbeitung und Vermarktung von Fischerei- und
Aquakulturerzeugnissen tätig sind, sofern der Beihilfebetrag auf der Grundlage des Preises oder der Menge
der gekauften oder in Ver-kehr gebrachten Erzeugnisse festgesetzt wird;

c Beihilfen an Unternehmen, die in der Primärerzeugung landwirtschaftlicher Erzeugnisse tätig sind;

d Beihilfen an Unternehmen, die in der Verarbeitung und Vermarktung land-wirtschaftlicher Erzeugnisse tätig
sind,

I wenn sich der Beihilfebetrag nach dem Preis oder der Menge der bei Primärerzeugern erworbenen oder
von den betreffenden Unternehmen vermarkteten Erzeugnisse richtet oder

II wenn die Beihilfe davon abhängig ist, dass sie ganz oder teilweise an die Primärerzeuger weitergegeben
wird;

e Beihilfen für Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausfuhren in Mitgliedstaaten oder Drittstaaten, das
heißt Beihilfen, die unmittelbar mit den ausgeführten Mengen, mit dem Aufbau und dem Betrieb eines
Vertriebsnetzes oder mit anderen laufenden Ausgaben für exportbezogene Tätigkeiten im Zusam-menhang
stehen;

f Beihilfen, die davon abhängig sind, dass heimische Waren und Dienstleis-tungen Vorrang vor eingeführten
Waren und Dienstleistungen erhalten.
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• Die Gesamtsumme der einem Unternehmen gewährten De-minimis-Beihilfen darf in einem Zeitraum von drei
Jahren 300 000 Euro brutto nicht übersteigen. Für De-minimis-Beihilfen, die einem Unternehmen gewährt
werden, das Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse erbringt, darf der Gesamtbetrag in
drei Jahren 750 000 Euro nicht übersteigen.1

• Die De-minimis-Förderung darf erst gewährt werden, nachdem der Zuwendungsgebende von dem
betreffenden Unternehmen eine Erklärung in schriftlicher oder elektronischer Form erhalten hat, in der alle
anderen gewährten De-minimis-Beihilfen angegeben sind, die in einem Zeitraum von drei Jahren nach einer
dieser De-minimis-Verordnungen beantragt wurden.

• Sofern einem Zuwendungsempfangenden eine De-minimis-Förderung bewilligt wird, erteilt die
Bewilligungsbehörde diesem Unternehmen schriftlich eine Bestätigung der Höhe der Beihilfe (ausgedrückt als
Bruttosubventionsäquivalent) (De-minimis-Bescheinigung) und weist unter ausdrücklichem Verweis auf diese
Verordnung mit Angabe ihres Titels und der Fundstelle im Amtsblatt der Europäischen Union darauf hin, dass
es sich um eine De-minimis-Beihilfe handelt.

• Die Zuwendung darf dabei nach den beihilferechtlichen Vorschriften der Europäischen Union die maximal
zulässige Beihilfeintensität oder den maximal zulässigen Beihilfebetrag bei Kumulierung verschiedener
Förderungen nicht überschreiten. Auf die Kumulierungsvorschrift des Artikels 5 der De-minimis-Verordnung
wird verwiesen.

• Es wird darauf hingewiesen, dass ab dem 1. Januar 2026 Informationen über jede Einzelbeihilfe innerhalb
von 20 Arbeitstagen nach Gewährung der Beihilfe auf einer ausführlichen Beihilfen-Website der Europäischen
Kommission veröffentlicht werden müssen.

1 Verordnung (EU) Nr. 360/2012 der Kommission vom 25. April 2012 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die
Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen an Unternehmen, die Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem
Interesse erbringen (ABI. L vom 26.4.2012, S. 8).
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